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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.05.1979

Norm

LMG 1975 §57

Rechtssatz

Nur beim erstmaligen Bezug von einem Lieferanten oder nach einer einmal erfolgten Beanstandung oder wenn andere

besondere Umstände gegeben sind, ist eine eingehenden Überprüfung der Ware nötig, sonst hingegen muß die

angelieferte Ware nur durch Sinnenprüfung auf erkennbare Mängel geprüft werden.

Entscheidungstexte

2 Ob 514/79

Entscheidungstext OGH 08.05.1979 2 Ob 514/79

Veröff: SZ 52/74 = JBl 1979,653

9 Os 59/84

Entscheidungstext OGH 08.05.1984 9 Os 59/84

Vgl auch; Beisatz: Strengere Untersuchungspflicht bei unmittelbar aus dem Ausland eingeführten Ware. (T1)

Veröff: ern 1984,421 (Anmerkung Brustbauer) = SSt 55/24
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